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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine Juli 2010 
ü Bemessungsgrundlage für AfA nach Einlage zum Teilwert 
ü Unbefristete unverzinsliche Gesellschafterdarlehen sind bilanziell 

abzuzinsen, wenn nicht mit einer kurzfristigen Kündigung gerechnet 
werden muss 

ü Halbabzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Auflösungsverlust einer 
wesentlichen Beteiligung 

ü Ermittlung der Höhe des geldwerten Vorteils bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte mit Dienstwagen 

ü Besteuerung der Altersrenten ist verfassungsgemäß - bei Anwendung der 
Öffnungsklausel gilt das "Für-Prinzip" 

ü Steuerberatungskosten für "private" Steuererklärung nicht abzugsfähig 
ü Car-Garantie eines Autoverkäufers unterliegt der Umsatzsteuer 
ü Überlassung von Mobiliar zusätzlich zur Vermietung des Grundstücks 

ebenfalls umsatzsteuerbefreit 
ü Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
ü Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
ü Strenge Anforderungen an Aktualität von Preisangaben in 

Preissuchmaschinen 
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Termine Juli 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

Sozialversicherung5 28.7.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.7.2010) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftrag-
te erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Bemessungsgrundlage 
für AfA nach Einlage 
zum Teilwert 

 

Wird ein Wirtschaftsgut des Privatvermögens in ein Betriebsvermögen eingelegt, hat die 
Einlage mit dem Teilwert zu erfolgen. Bemessungsgrundlage für die zukünftigen Ab-
schreibungen ist jedoch nicht dieser Teilwert. Der Wert ist vielmehr um die bei den Über-
schusseinkunftsarten bereits in Anspruch genommenen planmäßigen und außerplanmäßi-
gen Absetzungen zu kürzen. 
Dies widerspricht grundsätzlich der Begriffsbestimmung „Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten“, die Bemessungsgrundlage für die AfA sind. Dieser Begriff ist jedoch auszu-
legen. Ansonsten käme es zu einer unterschiedlichen Besteuerung von Wirtschaftsgütern, 
die vor der Einlage zur Erzielung von Einkünften genutzt wurden und solchen, die eben 
nicht der Erzielung von Einkünften gedient haben. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Unbefristete unverzins-
liche Gesellschafterdar-
lehen sind bilanziell ab-
zuzinsen, wenn nicht 
mit einer kurzfristigen 
Kündigung gerechnet 
werden muss 

 

Unverzinsliche Darlehen, die am Bilanzstichtag noch mindestens eine Restlaufzeit von 
12 Monaten haben, sind in der Steuerbilanz gewinnerhöhend abzuzinsen. Der Bundesfi-
nanzhof hatte hierzu folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH hatte von ihren Gesell-
schaftern unverzinsliche Darlehen von 56 Mio. DM erhalten. In den Darlehensverträgen 
waren keine Rückzahlungsmodalitäten vereinbart. Das Finanzamt zinste die Darlehen auf 
29 Mio. DM ab und erhöhte den Gewinn um den Differenzbetrag von 27 Mio. DM. Die 
GmbH argumentierte, wegen der fehlenden Rückzahlungsmodalitäten würden die Vor-
schriften des BGB gelten, nach denen Darlehen mit einer Frist von drei Monaten gekün-
digt werden könnten. Sie hätten somit eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten. Eine 
Abzinsung müsse deshalb unterbleiben. 
Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht, weil Darlehen mit gesetzlicher Kündi-
gungsfrist nur dann nicht abgezinst werden müssen, wenn kurzfristig ernsthaft mit einer 
Kündigung gerechnet werden muss. Weil die Gesellschafter die Darlehen niemals gekün-
digt hatten, war eine solche Absicht aber nicht glaubhaft zu machen. 
Tipp: Zur Vermeidung von steuerlichen Nachteilen sollten in unbefristeten Darlehensver-
trägen Zinssätze von mehr als 0 % vereinbart werden, weil dann eine Abzinsung unter-
bleiben kann. 

 

Halbabzugsverbot von 
Erwerbsaufwendungen 
bei Auflösungsverlust 
einer wesentlichen Be-
teiligung 

 

Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen an einer Kapitalgesell-
schaft waren bis 2008 zur Hälfte und sind ab 2009 zu 40 % steuerfrei. Dies bedeutet 
gleichzeitig eine entsprechende Abzugsbeschränkung für die mit den Einnahmen im Zu-
sammenhang stehenden Aufwendungen. 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2009 entschieden, dass diese Abzugsbeschränkung 
nicht gelten sollte, wenn Ausgaben anfielen, ohne dass damit im wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehende Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen entstanden waren. 
Das Bundesministerium der Finanzen wollte dieses Urteil über den Einzelfall hinaus nicht 
anwenden. 
Der Bundesfinanzhof hat zeitnah mit einem Beschluss reagiert und die Nichtzulassungsbe-
schwerde eines Finanzamts, das sich auf den Nichtanwendungserlass berufen hatte, zu-
rückgewiesen. 

 

Ermittlung der Höhe 
des geldwerten Vorteils 
bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeits-
stätte mit Dienstwagen 

 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung, ist 
der lohnsteuerpflichtige geldwerte Vorteil mit monatlich 1 % des inländischen Listenprei-
ses anzusetzen. 
Kann das Kraftfahrzeug auch zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt 
werden, ist diese Nutzungsmöglichkeit zusätzlich mit monatlich 0,03 % des inländischen 
Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu 
bewerten und dem steuerpflichtigen Arbeitslohn zuzurechnen. Bei der Bemessung dieses 
Zuschlags geht die Vorschrift davon aus, dass der Dienstwagen monatlich an 15 Tagen 
(im Jahr 180 Tage) für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt 
wird. 
Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für erheblich 
weniger als an 15 Tagen je Monat eingesetzt, so ist für den Zuschlag nur auf die tatsächli-
che Nutzung abzustellen. Im Urteilsfall nutzte der Arbeitnehmer den Dienstwagen nur an 
100 Tagen im Jahr für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Das Finanzgericht 
Köln sah dies als erhebliche Abweichung an und entschied, dass eine Einzelbewertung der 
tatsächlich durchgeführten Fahrten vorzunehmen sei. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Besteuerung der Alters-
renten ist verfassungs-
gemäß - bei Anwendung 
der Öffnungsklausel 
gilt das „Für-Prinzip“ 

 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach die seit dem 1.1.2005 
neu geregelte Besteuerung der Alterseinkünfte nicht gegen die Verfassung verstößt, sofern 
das Verbot der Doppelbesteuerung eingehalten wird. Vor 2005 wurden die Altersrenten 
nur mit einem Ertragsanteil besteuert. Ab 2005 unterliegen die Renten in vollem Umfang 
- nachgelagert - der Besteuerung, wobei in einer Übergangsphase von 2005 bis 2039 der 
steuerbare Anteil der Renten kontinuierlich steigt. Entscheidend für die Höhe des steuer-
baren Anteils ist das Jahr des Renteneintritts. Bei Rentenbeginn bis zum Jahr 2005 beträgt 
der Besteuerungsanteil 50 %. 
Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sieht das Gesetz die so genannte Öffnungsklau-
sel vor. Auf Antrag können Renten, die auf Beiträgen oberhalb der gesetzlichen Beitrags-
bemessungsgrenze beruhen, weiterhin mit dem geringeren Ertragsanteil besteuert werden. 
Voraussetzung ist, dass der jeweilige Höchstbetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
mindestens 10 Jahre überschritten worden ist. Entgegen der Auffassung von Finanzamt 
und Finanzgericht kommt es zur Überschreitung der 10-Jahresgrenze nicht darauf an, in 
welchen Jahren (sog. „In-Prinzip“) die Zahlungen erfolgt sind, sondern für welche Jahre 
(sog. „Für-Prinzip“) die Beiträge geleistet wurden. 
Im entschiedenen Fall hatte der klagende Rentner geltend gemacht, dass durch die Umstel-
lung auf die nachgelagerte Besteuerung sein Vertrauen auf Beibehaltung der Ertragsan-
teilbesteuerung seiner Renteneinkünfte in verfassungswidriger Weise verletzt worden sei. 
Im Jahr 1972 leistete der Rentner für 12 Jahre (1956-1967) freiwillige Einzahlungen in die 
gesetzliche Rentenversicherung, die oberhalb der Höchstbeträge lagen. Finanzamt und 
Finanzgericht versagten zu Unrecht die Anwendung der Öffnungsklausel, wogegen sich 
der Rentner erfolgreich wehrte. 

 

Steuerberatungskosten 
für „private“ Steuerer-
klärung nicht abzugsfä-
hig 

 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Kosten für die Erstellung z. B. einer Ein-
kommensteuererklärung nicht abgezogen werden können. Der Abzug ist mit Wirkung 
ab 2006 aufgehoben worden. Ein Abzug als dauernde Last oder außergewöhnliche Belas-
tung sei nicht möglich. Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz sei nicht verletzt. Auch 
im Hinblick auf die Kompliziertheit des Steuerrechts sei der Abzug verfassungsrechtlich 
nicht geboten. 
Hinweis: Der Deutsche Steuerberaterverband und die Steuerberaterverbände haben die 
Abgeordneten aufgefordert, noch im Jahressteuergesetz 2010 die Abzugsfähigkeit der 
Steuerberatungskosten wieder einzuführen. Die Regierung hat dies im Koalitionsvertrag 
vorgesehen. 

 

Car-Garantie eines Au-
toverkäufers unterliegt 
der Umsatzsteuer 

 

Bei der Car-Garantie verspricht ein Autoverkäufer über die normalen Gewährleistungsan-
sprüche hinaus bestimmte Garantieleistungen. Der Bundesfinanzhof hatte bisher das hier-
für von Autokäufern gezahlte Entgelt als steuerfrei behandelt. 
Nunmehr hat das Gericht seine Rechtsprechung geändert, sodass das für diese Leistungen 
zusätzlich gezahlte Entgelt der Umsatzsteuer unterliegt. 

 

Überlassung von Mobi-
liar zusätzlich zur Ver-
mietung des Grund-
stücks ebenfalls umsatz-
steuerbefreit 

 

Vermietet ein Unternehmer ein möbliertes Gebäude, umfasst die Steuerbefreiung der 
Grundstücksvermietung auch die Überlassung des Mobiliars. Voraussetzung ist, dass die 
Vermietung nicht nur kurzfristig erfolgt, sondern einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten umfasst. 
Ausgehend von diesem Grundsatz hat der Bundesfinanzhof die Überlassung des Mobiliars 
als ebenfalls steuerfreie Nebenleistung zur Grundstücksvermietung in einem Fall angese-
hen, in dem der Vermieter sich verpflichtet hatte, ein von ihm zu errichtendes Senioren-
pflegeheim betriebs- und benutzungsfähig zu überlassen. Die Grundstücksvermietung und 
die Überlassung des Mobiliars stellen eine einheitliche Leistung dar. Die Überlassung des 
Mobiliars dient nur dem Zweck, dass der Mieter die Hauptleistung „Miete des bebauten 
Grundstücks“ unter optimalen Bedingungen in Anspruch nehmen kann. 
Folge der einheitlich steuerfreien Leistung ist, dass der Vermieter die auf den Einkauf des 
Mobiliars entfallende Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen kann. 
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Ferienjobs für Schüler 
sind sozialversiche-
rungsfrei 

 

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversiche-
rungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im Voraus auf maxi-
mal zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur 
Kranken- und Rentenversicherung fallen bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen eben-
falls nicht an, weil es sich nicht um so genannte Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt 
und ein Arbeitsentgelt von bis zu 400 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die so 
genannten Minijobs anzuwenden. 
Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und übt er eine kurzfristige Beschäftigung 
aus, sind Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses der zuständigen Krankenkasse 
auf elektronischem Weg zu melden. 
Beispiel: Schüler Max arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 19.7. bis 31.8.2010 in 
einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungs-
pflicht, weil er weniger als 50 Tage gearbeitet hat. Ab 1.10.2010 arbeitet er für monatlich 
400 €. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an 
die Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 

 

Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall 

 

Wird ein Arbeitnehmer krank, ist ihm nach dem Gesetz dasjenige Arbeitsentgelt fortzu-
zahlen, welches er in der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit verdienen würde. 
Das umfasst auch Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, die er 
in dem betreffenden Zeitraum bei tatsächlicher Arbeitsleistung aber erzielt hätte (sog. 
Entgeltausfallprinzip). 
Von dieser gesetzlichen Regelung kann durch Tarifvertrag abgewichen werden. Dies setzt 
aber voraus, dass der Tarifvertrag diesbezüglich eine klare Regelung trifft. So hat jetzt das 
Bundesarbeitsgericht im Falle eines Flughafenmitarbeiters entschieden, dessen Arbeitge-
ber unter Berufung auf eine bestimmte Klausel des einschlägigen Tarifvertrags, in der es 
um die Entgeltfortzahlung nach Arbeitszeitänderungen ging, bei der Berechnung der 
Entgeltfortzahlung Verdienstbestandteile unberücksichtigt gelassen hatte, die nicht in 
Monatsbeträgen ausgedrückt waren. Dabei lagen zwischen der Änderung der Arbeitszeit 
und dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit rund drei Wochen. 
Das Bundesarbeitsgericht hielt die tarifvertragliche Regelung über die abweichende Be-
rechnung des Arbeitsentgelts nach Arbeitszeitänderungen insoweit für unklar, als es in ihr 
um Zeiträume ging, bei denen zwischen der Arbeitszeitänderung und dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit weniger als ein Monat lag. Da für diesen Fall keine klare abweichende 
Regelung getroffen wurde, verbleibe es für die Berechnung des fortzuzahlenden Arbeits-
entgelts bei der gesetzlichen Regelung, also dem vollen Entgeltausfallprinzip. 

 

Strenge Anforderungen 
an Aktualität von Preis-
angaben in Preissuch-
maschinen 

 

Ein Händler, der für sein Angebot über eine Preissuchmaschine wirbt, kann wegen Irre-
führung in Anspruch genommen werden, wenn eine von ihm vorgenommene Preiserhö-
hung verspätet in der Preissuchmaschine angezeigt wird. Das hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts gehen Verbraucher davon aus, dass die in einer Preissuch-
maschine angebotenen Waren zu dem dort angegebenen Preis erworben werden können, 
und rechnen nicht damit, dass die dort angegebenen Preise aufgrund von Preiserhöhungen, 
die in der Suchmaschine noch nicht berücksichtigt sind, bereits überholt sind. Auch der 
Hinweis „Alle Angaben ohne Gewähr“ in der Fußzeile der Preisvergleichsliste verhindert 
die relevante Irreführung der Verbraucher nicht. 

 


